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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlage

 (1) 
Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für den  zwischen Ihnen als Käufer und uns (D-MIRR-Messtechnik Gummerum) und uns als Verkäufer abgeschlossenen Vertrag.

(2) 
Sämtliche zwischen Verkäufer und Käufer im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich aus diesen Verkaufsbedingungen, der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers und der Annahmeerklärung des Verkäufers.

(3) 
In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit darin enthaltene Angaben nicht von dem Verkäufer ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. 

§ 2 
 (1) 
Die Preise gemäß nachfolgender Preisliste sind zuzüglich der Verpackungskosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Transportkosten sind in den Preisen jedoch nur dann enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit dem Käufer getroffen wurde. 
(2) 
Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, ist der vom Käufer geschuldete Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen zu zahlen, nachdem die Rechnung beim Käufer eingegangen ist.

Unabhängig von dieser Frist gerät der Käufer innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung mit der Zahlung in Verzug, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung.

(3) 
Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Der Verkäufer behält sich insoweit vor, einen höheren Schaden nachzuweisen.
§ 3 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
Zur Aufrechnung gegen unsere Forderungen sind Sie nur dann berechtigt, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder der Verkäufer diese anerkannt hat oder wenn die Gegenansprüche des Käufers unstreitig sind. Dies gilt auch, wenn der Käufer Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend macht. Der Käufer darf ein Zurückbehaltungsrecht jedoch auch dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf den selben Kaufvertrag beruht.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit
 (1) 
Die durch den Verkäufer angegebenen Liefertermine oder Fristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn diese sind zwischen dem Käufer und dem Verkäufer ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden. 

(2) 
Soweit der Verkäufer eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Frist schuldhaft nicht einhält oder wenn der Verkäufer aus einem anderen Grund in Verzug gerät, muss diesem eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung seiner Leistung gesetzt werden. Soweit der Verkäufer auch diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lässt, ist der Käufer berechtigt, vom Kaufvertrag zurück zu treten.

(3) 
Vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt oder der Käufer in Folge des Lieferverzugs des Verkäufers, den dieser zu vertreten hat, berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.

(4) 
Soweit der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht, welche der Verkäufer zu vertreten hat, haftet dieser nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(5) 
Soweit der Lieferverzug auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf der schuldhaften Verletzung einer Pflicht beruht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen durfte, und hat der Verkäufer diese Pflichtverletzung zu vertreten, so haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung des Verkäufers auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) 
Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dem Käufer dies zumutbar ist. 

§ 5 Mängelrechte
 (1) 
Soweit der gelieferte Kaufgegenstand nicht die zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarte Beschaffenheit hat oder sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die gewöhnliche Verwendung eignet oder er nicht die Eigenschaften aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich sind und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann, so ist der Verkäufer zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, soweit der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Käufer muss dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren.

(2) 
Nach Wahl des Käufers erfolgt die Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung neuer Ware. Während der Nacherfüllung ist der Käufer nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurück zu treten. Hat der Verkäufer die Nachbesserung 2 x vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Sobald die Nachbesserung fehlgeschlagen ist, ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurück zu treten.
Soweit die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Käufer verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer auf dessen Kosten zurück zu senden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Der Verkäufer behält sich vor, unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen Schadenersatz geltend zu machen.
(3) 
Der Käufer kann Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend machen, soweit die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt das Recht des Käufers, weitergehende Schadenersatzansprüche unter den nachfolgenden Bedingungen geltend zu machen.

(4) 
Ohne Beschränkung haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.
(5) 
Der Verkäufer haftet darüber hinaus ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.

(6) 
Soweit ein Schaden auf einer einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen durfte, so haftet der Verkäufer auch für derartige Schäden. Das gleiche gilt, soweit dem Käufer Ansprüche auf Schadenersatz statt der Leistung zustehen. Die Schadenersatzhaftung des Verkäufers ist jedoch auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7) 
Weitergehende Haftungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur, der vom Käufer gegen den Verkäufer erhobenen Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt die Haftung des Verkäufers nach vorstehendem Absatz 3.
(8) 
Die Verjährungsfrist für Mängel beträgt 24 Monate, gerechnet ab Lieferung.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.

§ 7 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht

Auf diesen Vertrag findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.











Stand 07.06.10
